Ortsteilrat Hochstedt Erfu rt

LANDESHAUPTSTADT
THURINGEN

Aus der Sitzung des Ortsteilrates Hochstedt am 03.11.2025

(Beratung offentlich)

Gremium Ortsteilrat Hochstedt

Beschluss Nr.: 2668/25

Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1i.V.m.§ 7 Abs. 2 der
Ortsteilverfassung - Heimatverein Hochstedt e.V. -
Unterstiitzung Vereinstatigkeit — Anschaffung eines
Kuhlschrankes

Bezeichnung:

Genaue Fassung:
Beschluss:

Entsprechend § 4 Abs. 1 Nr. 2 und Nr.4 i.V.m. § 7 Abs. 2 (Anlage 5 der Hauptsatzung der
Stadt Erfurt) werden dem Heimatverein Hochstedt eV. zur Unterstitzung der
Vereinstatigkeit finanzielle Mittel in Hohe von 400,00 EUR zur Verfiigung gestellt.

Die bereitgestellten Mittel kénnen u.a. fir den Kauf eines Kiihlschrankes verwendet
werden.

Die ordnungsgemadRe Verwendung der finanziellen Mittel ist durch die entsprechenden
Belege auf der Grundlage des § 71 ThirGemHV nachzuweisen.

Bereits getatigte Ausgaben werden anerkannt. Die Rechtsvorschriften des § 6 Abs. 2 (1)
EStG (Einkommenssteuergesetz) sind zu berticksichtigen.

Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel aus diesem Beschluss, stehen fiir andere
Beschlusse wieder zur Verfigung.

Silke Palmowski Susann Harlal
Ortsteilburgermeisterin Schriftfihrerin

Seite Tvon 1



	SMC_BM_TOOST
	Vorlage
	Betreff
	SMC_BM_GRZU
	Beschluß
	Zu

